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Rechtssatz

Das Vorliegen der von der Rechtsprechung geforderten Bewilligungen (Bescheide) stellt keine Vorfrage dar, sondern

erfüllt einen Tatbestand (zur Tatbestandswirkung eines Bescheides vgl. etwa das hg. Erkenntnis vom 21. September

2009, 2008/16/0148, VwSlg 8471 F/2009). Solcherart geht aber die Auslegung des Inhaltes eines solchen Bescheides in

seiner Wirkung nicht über die Bedeutung des Einzelfalles hinaus. Eine Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung im Sinn

des Art. 133 Abs. 4 B-VG wird damit sohin nicht angesprochen.
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